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(54) Einteiliger Personenschutzanzug

(57) Die Erfindung betrifft einen einteiligen Perso-
nenschutzanzug zum Schutz gegen chemische, bakte-
riologische und/oder radioaktive Medien, der über eine
Verbindungsleitung (11) mit einer Luftversorgungsein-
heit verbindbar ist, wobei der Personenschutzanzug
(100) ein aus einem flexiblen Material bestehendes ka-
puzenförmiges Kopfteil (1) umfaßt, das vorderseitig
durch ein visierartiges Fenster (3) verschlossen ist.

Um zu erreichen, daß bei der bestimmungsgemä-
ßen Verwendung des Schutzanzuges (100) geringere
Luftmengen in den Schutzanzug (100) eingeblasen
werden müssen, als dieses bei vergleichbaren bekann-
ten Schutzanzügen (100) erforderlich ist, schlägt die Er-
findung vor, das kapuzenförmige Kopfteil (1) minde-
stens in Teilbereichen doppelwandig auszubilden, und
den dadurch entstehenden Zwischenraum als Luftkanal
(6-8) zu verwenden, welcher die zum Atmen benötigte
Frischluft gezielt dem Gesichtsbereich (14) der zu
schützenden Person (2) zuführt. Der Luftkanal (6-8) ist
hierzu über eine Verbindungsleitung (11) mit der Luft-
versorgungseinheit verbunden und weist im Gesichts-
bereich (14) der zu schützenden Person Luftaustrittsöff-
nungen (13) auf, über welche die Frischluft vorzugswei-
se oberhalb oder seitlich des Gesichtsbereiches (14)
austritt.
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Beschreibung

Technisches Gebiet

[0001] Die Erfindung betrifft einen einteiligen Perso-
nenschutzanzug zum Schutz gegen chemische, bakte-
riologische und/oder radioaktive Medien, der über eine
Verbindungsleitung mit einer Luftversorgungseinheit
verbindbar ist.
[0002] Derartige einteilig ausgebildete Schutzanzüge
sind an sich bekannt. Sie bestehen aus einem overall-
ähnlichen Anzug aus einem flexiblen Material und um-
fassen ein die Atemmaske bildendes kapuzenförmiges
Kopfteil, das vorderseitig durch ein visierartiges Fenster
verschlossen ist.
[0003] Bei bekannten einteiligen Schutzanzügen er-
folgt die Luftversorgung der zu schützenden Person ent-
weder mit Hilfe von in Flaschen gefüllter Luft oder mit
Hilfe tragbarer Gebläse, deren Saugseite mit einem Fil-
teranschluß und deren Druckseite über eine Verbin-
dungsleitung mit dem Inneren des Schutzanzuges ver-
bunden ist. Dabei wird der Luftstrom über einen entspre-
chenden, an der Rückseite des Schutzanzuges ange-
ordneten Anschluß in den Schutzanzug eingeblasen
und gelangt in das kapuzenförmige Kopfteil. Die einge-
blasene Luft erzeugt im gesamten Schutzanzug einen
Überdruck, der auch bei eventuellen Undichtheiten des
Anzuges ein Eindringen von Giftstoffen verhindert.
[0004] Damit der zu schützenden Person definiert
Luft zum Atmen zugeführt werden kann, wird das ge-
samte Kopfteil mittels versteifender Elemente helmartig
ausgebildet oder der Überdruck in dem Schutzanzug
wird derart gewählt, daß der Luftstrom das Kopfteil in
einen entfalteten Zustand aufbläst.
[0005] Nachteilig ist bei den bekannten Personen-
schutzanzügen vor allem, daß relativ große Luftmengen
in den jeweiligen Schutzanzug eingeblasen werden
müssen, was -je nach Luftversorgungseinheit- entwe-
der einen häufigeren, sehr aufwendigen Wechsel der
Sauerstoff- bzw. Luftflaschen oder die Verwendung re-
lativ schwerer und kostenaufwendiger Gebläse erfor-
derlich macht.

Darstellung der Erfindung

[0006] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ei-
nen Personenschutzanzug anzugeben, bei dessen be-
stimmungsgemäßen Verwendung geringere Luftmen-
gen in den Anzug eingeblasen werden können, als die-
ses bei vergleichbaren bekannten Schutzanzügen er-
forderlich ist.
[0007] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch
die Merkmale des Anspruchs 1 gelöst. Weitere, beson-
ders vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung offen-
baren die Unteransprüche.
[0008] Die Erfindung beruht im wesentlichen auf dem
Gedanken, das kapuzenförmige Kopfteil mindestens in
Teilbereichen doppelwandig auszubilden und den da-

durch entstehenden Zwischenraum als Luftkanal zu
verwenden, welcher die zum Atmen benötigte Frischluft
gezielt dem Gesichtsbereich der zu schützenden Per-
son zuführt. Der Luftkanal ist hierzu über eine Verbin-
dungsleitung mit der Luftversorgungseinheit verbunden
und weist im Gesichtsbereich der zu schützenden Per-
son Luftaustrittsöffnungen auf, über welche die Frisch-
luft vorzugsweise oberhalb oder seitlich von dem Ge-
sicht austritt.
[0009] Da durch die relativ kleinen Luftaustrittsöffnun-
gen die Luft innerhalb des Luftkanals gestaut wird, er-
gibt sich in dem Luftkanal ein Überdruck, der zu einem
Aufblasen des aus Innen- und Außenkapuze bestehen-
den kapuzenförmigen Kopfteiles führt. Das aufgeblase-
ne kapuzenförmige Kopfteil bildet daher in Verbindung
mit dem visierartigen, z.B. aus einer Kunststoffplatte be-
stehenden Fenster ein sich selbsttragendes Kopfteil, in-
nerhalb dessen der Kopf der zu schützenden Person
vorzugsweise frei beweglich ist.
[0010] Als vorteilhaft hat es sich erwiesen, wenn die
Innen- und die Außenkapuze derart miteinander ver-
bunden sind, daß sich mindestens drei im wesentlichen
parallel zueinander angeordnete Luftkanäle ergeben,
die von der Rückseite des Kopfteiles oberhalb der Schä-
deldecke der zu schützenden Person verlaufen und an
den Luftaustrittsöffnungen enden.
[0011] Der erfindungsgemäße Personenschutzan-
zug hat sich insbesondere bei einmal verwendbaren
Schutzanzügen bewährt, weil das Haubensystem sehr
kostengünstig herstellbar ist und somit der Preis des er-
findungsgemäßen Personenschutzanzuges gegenüber
bekannten Einweganzügen gering gehalten werden
kann.
[0012] Sofern es sich um einen nur einmal verwend-
baren Schutzanzug handelt, sollte an dem kapuzenför-
migen Kopfteil ein mechanischer Anschluß zur lösbaren
Verbindung des Kopfteiles mit der Verbindungsleitung
der Luftversorgungseinheit vorgesehen sein, um die
Luftversorgungseinheit mehrmals verwenden zu kön-
nen.

Kurze Beschreibung der Zeichnungen

[0013] Weitere Einzelheiten und Vorteile der Erfin-
dung ergeben sich aus den folgenden anhand von Fi-
guren erläuterten Ausführungsbeispielen. Es zeigen:

Fig.1 die Seitenansicht eines ersten Ausführungs-
beispieles eines erfindungsgemäßen Perso-
nenschutzanzuges bei seiner bestimmungsge-
mäßen Verwendung;

Fig.2 den Schnitt durch das kapuzenförmige Kopfteil
des in Fig.1 dargestellten Personenschutzan-
zuges;

Fig.3 eine räumliche Darstellung des in Fig.2 wieder-
gegebenen Kopfteiles;
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Fig.4 einen Schnitt durch das in Fig.2 dargestellte
Kopfteil entlang der dort mit IV-IV bezeichneten
Schnittlinie unter Weglassung der zu schützen-
den Person;

Fig.5 eine Vorderansicht des in Fig.2 dargestellten
kapuzenförmigen Kopfteiles;

Fig.6 eine Rückansicht des in Fig.2 dargestellten ka-
puzenförmigen Kopfteiles und

Fig.7 die Seitenansicht eines zweiten Ausführungs-
beispieles eines erfindungsgemäßen Perso-
nenschutzanzuges.

[0014] In Fig.1 ist mit 100 ein erfindungsgemäßer Per-
sonenschutzanzug bezeichnet, in dem sich eine zu
schützende Person 2 (Fig.2) befindet. Der Schutzanzug
100 umfaßt ein kapuzenförmiges Kopfteil 1, welches
über eine Schlauchleitung 11 mit einer über dem
Schutzanzug getragenen Gebläseeinheit 102 verbun-
den ist. Die Gebläseeinheit 102 saugt über ein Filter 103
Luft aus dem Umgebungsraum an.
[0015] Das kapuzenförmige Kopfteil 1 ist vorderseitig
durch ein visierartiges Fenster 3, z.B. aus einem be-
schlaghemmenden widerstandsfähigen Kunststoff, ver-
schlossen.
[0016] Das kapuzenförmige Kopfteil 1 ist doppelwan-
dig ausgebildet (Fig.2), derart, daß eine Innenkapuze 4
und eine Außenkapuze 5 gebildet wird, zwischen denen
sich Luftkanäle 6-8 erstrecken (Fig.4), die randseitig
miteinander verklebt und abschnittsweise über Nähte 9
miteinander verbunden sind. Dadurch werden bei dem
dargestellten Ausführungsbeispiel insgesamt drei Luft-
kanäle 6-8 gebildet. Diese erstrecken sich von einem
auf der Rückseite 101 des Kopfteiles 1 halsseitig ange-
ordneten Anschlußstutzen 10, der mit der Schlauchlei-
tung 11 zur Zuführung der Frischluft verbunden ist, über
den Kopf 12 der zu schützenden Person 2 bis zu den
Luftaustrittsöffnungen 13, welche oberhalb und seitlich
des Gesichtsbereiches 14 der Person 2 angeordnet
sind (Fig.3). Der Verlauf der Luftströmung innerhalb des
Kopfteiles 1 ist in den Fig.2-4 und 6 mit Pfeilen 15 an-
gedeutet.
[0017] Die Luftkanäle 6-8 sind derart ausgebildet, daß
die Innenkapuze 4 keine Kompression auf die Außen-
kapuze 5 ausübt.
[0018] Nackenseitig sind oberhalb eines Innenkra-
gens 19 Luftauslaßventile 16 vorgesehen (Fig.6).
[0019] Der erfindungsgemäße Schutzanzug 100, der
z.B. bei Einweganzügen aus dem im Handel erhältli-
chen Material Tyvec C oder F der Firma DuPont beste-
hen kann, weist eine einzige Öffnung 17 auf (Fig.5),
über welche die zu schützende Person 2 in den Schutz-
anzug 100 steigt oder diesen von sich abstreift. Bei der
Öffnung 17 handelt es sich um eine unterhalb des ka-
puzenförmigen Kopfteiles 1 angeordnete, in Schulter-
höhe quer von einer zur anderen Seite verlaufende Öff-

nung, die mittels eines Reißverschlusses 18
verschließbar ist und anschließend versiegelt werden
kann.
[0020] Die zu schützende Person 2 steigt zum Anle-
gen des Schutzanzuges 100 zunächst in den Schutzan-
zug 100 wie in einen Sack ein und streift sich diesen von
unten über die Beine und den Rumpf bis zu den Schul-
tern über. Nach Anschluß der Schlauchleitung 11 der
nicht dargestellten Gebläseeinheit an den
Anschlußstutzen 10 wird die Gebläseeinheit 102 einge-
schaltet und das Kopfteil 1 angelegt. Der Reißverschluß
18 wird dann komplett geschlossen und versiegelt.
[0021] Durch die oberhalb und seitlich des Gesichts-
bereiches 14 angeordneten Luftaustrittsöffnungen 13
ist eine Frischluftversorgung im Gesichtsbereich 14 ga-
rantiert.
[0022] Trotz des im Halsbereich angeordneten Innen-
kragens 19 mit dehnbaren Bündchen, vorzugsweise
aus dem Anzugsmaterial, ergibt sich durch die aus den
Luftaustrittsöffnungen 13 ausströmende Luft im gesam-
ten Schutzanzug 100 ein leichter Überdruck. Dieser
Überdruck dient der Vermeidung des bewegungsab-
hängigen intrinsischen Unterdruckes, der unter Um-
ständen zu einer unzulässigen Insufflation von kontami-
nierter Außenluft führen würde.
[0023] Die Erfindung ist selbstverständlich nicht auf
das vorstehend beschriebene Ausführungsbeispiel be-
schränkt. So ist es beispielsweise auch möglich, die
Luftauslaßventile in den Bereich unterhalb des Fensters
3 des kapuzenförmigen Kopfteiles zu legen.
[0024] Ferner kann, wie aus Fig.7 ersichtlich ist, die
Schlauchleitung 11 auch innerhalb des Schutzanzuges
100 liegen und die Gebläseeinheit 102 unter dem Anzug
getragen werden. In diesem Fall wird das Filter 103
durch eine Öffnung des Schutzanzuges an die Geblä-
seeinheit 102 angeschraubt.

Bezugszeichenliste

[0025]

1 kapuzenförmiges Kopfteil, Kopfteil
2 Person
3 Fenster
4 Innenkapuze
5 Außenkapuze
6-8 Luftkanäle
9 Naht
10 Anschlußstutzen
11 Schlauchleitung, Verbindungsleitung
12 Kopf
13 Luftaustrittsöffnungen
14 Gesichtsbereich
15 Pfeil, Luftstrom
16 Luftauslaßventil
17 Öffnung
18 Reißverschluß
19 Innenkragen
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100 Personenschutzanzug, Schutzanzug
101 Rückseite
102 Gebläseeinheit
103 Filter

Patentansprüche

1. Einteiliger Personenschutzanzug zum Schutz ge-
gen chemische, bakteriologische und/oder radioak-
tive Medien, der über eine Verbindungsleitung (11)
mit einer Luftversorgungseinheit verbindbar ist, mit
den Merkmalen:

a) der Personenschutzanzug (100) umfaßt ein
aus einem flexiblen Material bestehendes ka-
puzenförmiges Kopfteil (1), das vorderseitig
durch ein visierartiges Fenster (3) verschlos-
sen ist;

b) das kapuzenförmige Kopfteil (1) ist minde-
stens in Teilbereichen doppelwandig ausgebil-
det, derart, daß eine Innenkapuze (4) und eine
Außenkapuze (5) gebildet wird, die mindestens
randseitig miteinander verbunden sind;

c) die Innenkapuze (4) weist auf ihrer dem vi-
sierartigen Fenster (3) zugewandten Seite
mehrere Luftaustrittsöffnungen (13) auf;

d) die mit der Luftversorgungseinheit verbun-
dene Verbindungsleitung (11) ist mit dem durch
die Innen- und Außenkapuze (4, 5) gebildeten
Luftkanal (6-8) verbunden, so daß bei der be-
stimmungsgemäßen Verwendung des Perso-
nenschutzanzuges (100) der Luftstrom (15)
von der Verbindungsleitung (11) über die Luft-
austrittsöffnungen (13) in den Gesichtsbereich
(14) der zu schützenden Person (2) gelangt.

2. Einteiliger Personenschutzanzug nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, daß mindestens ein Teil
der Luftaustrittsöffnungen (13) oberhalb des Ge-
sichtsbereiches (14) angeordnet sind.

3. Einteiliger Personenschutzanzug nach Anspruch 1
oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß die Innen-
und die Außenkapuze (4, 5) derart miteinander ver-
bunden sind, daß sich mindestens ein Luftkanal
(6-8) ergibt, der sich von der Rückseite (101) des
Kopfteiles (1) über den Kopf (12) der zu schützen-
den Person (2) bis in deren Gesichtsbereich (14)
erstreckt.

4. Einteiliger Personenschutzanzug nach Anspruch 3,
dadurch gekennzeichnet, daß die Innen- und die
Außenkapuze (4, 5) derart miteinander verbunden
sind, daß sich mindestens drei im wesentlichen par-

allel zueinander angeordnete Luftkanäle (6-8) erge-
ben, die sich von der Rückseite (101) des Kopfteiles
(1) bis zu dem Gesichtsbereich (14) der zu schüt-
zenden Person (2) erstrecken.

5. Einteiliger Personenschutzanzug nach einem der
Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß
an dem kapuzenförmigen Kopfteil (1) ein mechani-
scher Anschlußstutzen (10) zur lösbaren Verbin-
dung des Kopfteiles (1) mit der Verbindungsleitung
(11) der Luftversorgungseinheit vorgesehen ist.

6. Einteiliger Personenschutzanzug nach einem der
Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, daß
die Luftversorgungseinheit eine Gebläseeinheit
(102) umfaßt, die mit mindestens einem Filter (103)
verbunden ist.

7. Einteiliger Personenschutzanzug nach Anspruch 6,
dadurch gekennzeichnet, daß die Schlauchlei-
tung (11) und die Gebläseeinheit (102) über dem
Schutzanzug (100) angeordnet sind.

8. Einteiliger Personenschutzanzug nach Anspruch 6,
dadurch gekennzeichnet, daß die Schlauchlei-
tung (11) und die Gebläseeinheit (102) unter dem
Schutzanzug (100) angeordnet sind und der
Schutzanzug (100) eine Öffnung aufweist, über
welche das Filter (103) von außen in die Geblä-
seeinheit (102) einschraubbar ist.
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